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1 Bürger 1 

 

- Die geplante Kleingartenanlage „Alter See“ 
wird durch einen 7 m breiten Grünstreifen und 
einen 3 m breiten Erschließungsweg von der 
Wohnbebauung getrennt. 

- Die Gartenhäuser an der Ostseite der 
Gartenanlage werden mit der Rückseite zur 
Wohnbebauung errichtet. 

- Das Vereinsheim wird direkt angrenzend an 
die geplanten Stellplätze im Norden des 
Geländes errichtet. 

- Es dient dem Verein zum Aufenthalt z.B bei 
Vereinsversammlungen, zur Unterbringung der 
sanitären Anlagen und als Abstellraum für die 
erforderlichen Gartengeräte.  

- Der bestehende Erdwall wurde in Abstimmung 
mit den Anwohnern modelliert. Die Bepflanzung 
wird im Herbst/Winter mit ihnen abgestimmt. 
Der Sicht- und Wasserschutz kann somit 
gewährleistet werden. 

- Die Gartenordnung der Anlage „Alter See“ 
enthält Regelungen zu den Ruhezeiten, eine 
lärmintensive Nutzung der Anlage im 
Zeitbereich nachts ist nicht zulässig. Diese 
Ruhezeiten schränken die Nutzung der 
Kleingartenanlage im Vergleich zu den in der 
TA Lärm genannten Ruhezeiten weiter ein. 
Besondere Ereignisse wie z.B. Vereinsfeste, 
Tag der offenen Tür sind in Anlehnung an die 
TA Lärm an bis zu 10 Tagen oder Nächten 
zulässig. Der Lärmschutz wird durch die 
Gartenordnung und die darin festgelegten 
Ruhezeiten gewährleistet. Im Rahmen einer 
gutachterlichen Stellungnahme sind die an der 
benachbarten Wohnbebauung zu erwartenden  

Kenntnisnahme. 
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Zu Bürger 1 Lärmeinwirkungen unter Beachtung der 
Gartenordnung qualitativ beurteilt worden. 
-Die Auffüllung wurde in Abstimmung mit dem 
Landratsamt Ludwigsburg auf das 
genehmigungsfähige Maß zurückgebaut. Zur 
vorsorglichen Sicherung der 
Nachbargrundstücke wurde ein ca. 80 cm hoher 
Erdwall aufgeschüttet. Die natürliche Neigung 
des Geländes kann nicht umgekehrt werden. 
- Die geplante Kleingartenanlage wird nach 
Norden und Süden, teilweise auch nach Westen 
eingezäunt. Im Westen wird ab dem 
schützenswerten Grünbestand ein Zaun bis zur 
südlichen Grenze errichtet. Ebenso wird ein 
Zaun im Norden in Richtung des Parkplatzes 
die Anlage umgrenzen. Im Osten befinden sich 
die privaten Zäune der Wohnbebauung. 
Angrenzend an die privaten Zäune in der 
Elbestraße erfolgt die Anlage des Erdwalls und 
die Bepflanzung.  
 

Kenntnisnahme. 

 


